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II.

Die Kreise.

Sie haben ihren Warnen von dem Orte, in welchem der
Landrath wohnt, oder sein Bureau hat. Derselbe leitet die An¬
gelegenheiten vieler Bürgermeistereien, die einen Kreis bilden,
und ist zwischen den Vorstehern derselben und der Königlichen
Regierung die Mittelbehörde.

Kreise -es Regierungsbezirks
Düsseldorf.

1. Der Kreis Düsseldorf,

auf der rechten Rheinseite liegend, gränzt gegen O. an den Kreis
Elberfeld, gegen S. an den Kreis Solingen, gegen W. an den
Rhein, der ihn von den Kreisen Krefeld und Neuß scheidet, und
gegen N. an den Kreis Duisburg. Seine Größe beträgt 157,988
Preuß. ^Morgen oder 7 üM. mit 67,871 Einw. Aufjeder UM.
wohnen durchschnittlich 9696 Menschen. Er liegt unter dem 51"
nördl. Breite und dem 24" östl. Länge. Die östliche Hälfte des
Kreises besteht aus niedrigen Höhen, 400 — 500 F. über der
Meeresfläche erhaben; am Fuße des Höhenzuges befinden sich
Moorgründe und Torflager. Die westliche Hälfte ist durchgän¬
gig eben. Die Flüsse des Kreises sind: Rhein und Ruhr; klei¬
nere: Anger, Düssel, Urden-, Schwarz-, Itter-, Reider-, Kittel¬
und Hünerbach. Der Rhein tritt oberhalb der Urdenbach, am
Ausleger, in den Kreis, bespült seine westliche Grenze und ver¬
läßt ihn bei Eichelskamp. Seine Breite beträgt abwechselnd 700
— 1800 F., und die Tiefe bei der Neustadt, dicht bei Düsseldorf,
60 — 70 F. Zu Düsseldorf führt eine fliegende Brücke über
denselben, doch beabsichtigt man, an deren Stelle eine stehende
zu errichten. Zu Kaiserswerth, Vollmerswerth, Hamm führen


